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1. Planungsanlass 

Bundes- und Landesgesetze fordern den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien. Für das Land Nie-

dersachsen gibt aktuell das niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG) vom 12.12.2023 Ziele zum Ausbau 

von Photovoltaikanlagen - sowohl auf Gebäuden als auch als Freiflächenanlagen - vor. Das Flächenziel 

für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-t±ύ ǿǳǊŘŜ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ DŜǎŜǘȊ Ǿƻƴ αƘǀŎƘǎǘŜƴǎ лΣпт҈ά ŀǳŦ αƳƛƴπ

ŘŜǎǘŜƴǎ лΣр҈ά ŘŜǊ [ŀƴŘŜǎŦƭŅŎƘŜ ŜǊƘǀƘǘ όϠ о !ōǎΦ м {ŀǘȊ м tǳƴƪǘ оŀύΦ LƴǎƎŜǎŀƳǘ ǎƻƭƭ ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлор 

eine installierte PV-Leistung Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ср DƛƎŀǿŀǘǘ ǾŜǊŦǸƎōŀǊ ǎŜƛƴΦ 5ŀōŜƛ ǎƻƭƭŜƴ αƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ рл 

DƛƎŀǿŀǘǘ ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎ ȊǳǊ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǊƻƳ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ ŀƭǎ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴά ǎǘŀƳƳŜƴΦ 

Das bedeutet, das bis zu 15 GW für FF-PV vorgesehen sind. 

Im Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes 2025 des Landkreises Lüneburg heißt es zu-

ŘŜƳ ǳƴǘŜǊ α½ƛŜƭŜ ǳƴŘ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ ŘŜǊ ǊŀǳƳǎǘǊǳƪǘǳπ

ǊŜƭƭŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜά ǳƴǘŜǊ пΦнΦм Ϧ9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳƎǳƴƎά: 

Der Ausbau und die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll flächensparend und bevorzugt im Innenbe-

reich erfolgen und dabei durch eine geeignete Bauleitplanung unterstützt werden. Der Ausbau von Frei-

flächensolaranlagen soll freiraumschonend und raumverträglich erfolgen. 

In der Begründung zum Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes 2025 werden dazu fol-

gende Aussagen getroffen: 

Solarenergie ist neben der Windkraft die derzeit einzige nachhaltige Energiequelle, die kurzfristig und 

in größerem Umfang ausbaufähig zur Verfügung steht. Heutige Solaranlagen verfügen über eine aus-

gereifte Technik und lassen sich wirtschaftlich betreiben. Das angestrebte Ziel einer Energiewende mit 

der schnellen Loslösung von fossilen Energieträgern ist deshalb nur durch einen starken Ausbau der 

solaren Strahlungsenergie zu erreichen. Um die Inanspruchnahme von unversiegelten Freiflächen ge-

ring zu halten, sollen vorrangig Potentiale zur Errichtung von Solaranlagen an oder auf Gebäuden, auf 

versiegelten Flächen und auf Siedlungsbrachen genutzt werden, bevor Solarparks im Freiraum errichtet 

werden. Um die Erschließung und Nutzung des Dachflächenpotentials zu verstärken, werden Stadt und 

Landkreis Lüneburg ein Solar-Dachflächenkataster erstellen. 

Freiflächensolaranlagen wirken sich in verschiedener Weise auf Raum und Umwelt aus und berühren 

eine Vielzahl von Belangen, wie Landwirtschaft, Siedlungsentwicklung, Erholung u.a.. Diese Belange gilt 

es bei der Planung zu berücksichtigen. Eine Raumverträglichkeit ist sicherzustellen. Um eine geordnete 

Ausbauplanung sicherzustellen, sind die Gemeinden aufgefordert, Standortkonzepte zu entwickeln, in 

denen sie anhand eines eigens erstellten Kriterienkatalogs und eigener städtebaulicher Vorstellungen 

Standorte ermitteln, die in besonderer Weise für Freiflächensolaranlagen geeignet sind. 

Unter Berücksichtigung dieser Aussagen wird in dieser Potenzialstudie anhand geeigneter Kriterien 

untersucht, welche Flächen sich in der Samtgemeinde Bardowick für die Errichtung von Freiflächen-

PVA eignen. Die Studie ist Grundlage für die politische Entscheidung, welche Flächen die Samtge-

meinde und die Gemeinden für Freiflächen-PVA zur Verfügung stellen möchte. Sie ist als informelles 

Rahmenkonzept zu verstehen, dass durch spätere Beschlüsse veränderbar ist. 
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2. Energie- und planungrechtliche Rahmenbedingungen 

Die Energieerzeugung in Deutschland befindet sich im Umbruch. Gesetzliche Grundlage dazu ist das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz in der derzeitigen Fassung aus dem Jahr 2022 (EEG 2023). Danach sollen 

bis 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen, nach Vollendung des Kohleausstiegs, 

der für 2035 beabsichtigt ist, soll die Stromerzeugung völlig klimaneutral erfolgen. Zusammen mit sei-

nem Vorläufer, dem Stromeinspeisungsgesetz von 1990 wird damit seit 1991 die bevorzugte Einspei-

sung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz mit einer garantierten Einspeisevergütung 

geregelt. Die garantierten Einspeisevergütungen werden über Auktionen regelmäßig neu ermittelt. 

Dabei erhalten diejenigen Projekte einen festen Abnahmepreis für 20 Jahre, die den geringsten Preis 

anbieten. In den Jahren 2021 und 2022 lag der durchschnittliche Zuschlagspreis z. B. bei ca. 5,5 ct/kWh, 

Anfang 2024 war er auf 4,8 ct/kWh abgesunken. 

Gefördert werden nur Anlagen auf bestimmten Freiflächen. Dazu gehören im Wesentlichen ein 500 m 

breiter Streifen beiderseits von Schienenwegen und Autobahnen sowie sog. Konversionsflächen 

(ehem. Deponien, Kasernen, Flugplätze oder Bodenabbauflächen). Die Bundesländer können diese 

Förderkulisse erweitern auf sog. benachteiligte Gebiete. Dies ist ein Begriff aus dem EU-Förderrecht 

für die Landwirtschaft und umfasst Gebiete mit geringer Ertragskraft oder strukturellen Problemen. 

Niedersachsen gehört zu den Bundesländern, die diese Regelung über eine Verordnung getroffen ha-

ben. 

Daneben gibt es noch ausschreibungsfreie kleine förderfähige Freiflächen-t±! ōƛǎ трл Y²Ǉ όαYƛƭƻwatt 

tŜŀƪάύ Leistung (ca. 1 ha Größe) mit einem festen Abnahmepreis. 

Anlagen auf ehem. Deponien, Kasernen, Flugplätzen oder ähnlichem, können auch als PVA auf bauli-

chen Anlagen (nicht Gebäuden) förderfähig sein. Kann der Untergrund aber als bauliche Anlage be-

zeichnet werden, gilt die 20 MWp-Größenbeschränkung nicht und es kann schon alle 12 Monate eine 

weitere förderfähige Anlage in unmittelbarer Nähe in Betrieb genommen werden. Insbesondere bei 

Konversionsflächen kann daher geprüft werden, ob sie als bauliche Anlage anzusprechen sind. Dazu 

muss der Boden durch Baumaterial deutlich verändert worden sein und insgesamt eine Art Baukörper 

im Boden vorhanden sein. Dies können z. B. Aufschüttungen, Asphaltierungen oder Auffüllungen durch 

Schotter sein. 

Durch das Sinken der Preise für Solarmodule ist es seit etwa 2019 möglich, PVA auch ohne Förderung 

und damit eigenwirtschaftlich zu errichten. Zur langfristigen Finanzierung werden in der Regel Verträge 

mit Großabnehmern geschlossen, da sich immer mehr Firmen der Klimaneutralität verpflichtet fühlen 

und dazu CO2-freien Strom benötigen. Damit sind die potenziellen Flächen nicht mehr auf die EEG-

Förderflächen begrenzt, sondern müssen lediglich fachlich geeignet sein. Im Prinzip ist damit jede Frei-

fläche geeignet, auf der grundsätzlich eine Bebauung möglich ist. Besondere Schutzabstände zu Wohn-

nutzungen wie bei der Windenergie sind nicht einzuhalten, da PVA nahezu emissionslos sind. 

Mit der Novelle des Baugesetzbuches Anfang 2023 wurden Vorhaben für Freiflächen-Photovoltaikan-

lagen, die innerhalb eines Bereiches von 200 Metern beiderseits von Autobahnen und mindestens 

zweigleisigen Hauptschienenwegen liegen, in die Liste der im Außenbereich privilegierten Vorhaben 

aufgenommen (§ 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB). Im Sommer 2023 kam als Nr. 9 im selben Paragrafen die 

Privilegierung für PV-Anlagen land-/forstwirtschaftlicher und gartenbaulicher Betriebe hinzu (sog. 
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Agri-PV). Diese Anlagen dürfen nicht größer als 2,5 ha sein und müssen 85% der Fläche zur Bewirt-

schaftung übriglassen. Privilegierte Anlagen bedürfen keiner Bauleitplanung und können direkt über 

einen Bauantrag genehmigt werden. Die Gemeinden haben bei diesen privilegierten Vorhaben kaum 

Einflussmöglichkeiten. Geprüft wird aber, ob  öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies können sein: 

Darstellungen in Flächennutzungsplänen, das Hervorrufen schädlicher Umwelteinwirkungen sowie die 

Belange des Naturschutzes. Raumbedeutsame Anlagen dürfen zudem nicht den Zielen der Raumord-

nung widersprechen. 

In allen anderen Flächen in der Gemeinde ist für Vorhaben zur Errichtung von Freiflächen-Photovolta-

ikanlagen eine Bauleitplanung erforderlich (Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines 

Bebauungsplans ς vergleichbar mit dem Verfahren für neue Wohn- oder Gewerbegebiete). Im Prinzip 

ist auch die Nutzung von bestehenden Bebauungsplänen für Industrie, Gewerbe oder Mischgebiete 

zulässig. PVA können als normaler Gewerbebetrieb zugelassen werden. Hier können sich PVA aber in 

der Regel wegen der hohen Grundstückskosten nicht durchsetzen. PVA können sich wirtschaftlich auch 

nicht durchsetzen, wenn die Flächen einen erhöhten Wert für den Naturschutz haben und die notwen-

digen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zu aufwändig werden. 

Die Anbauverbotszone von 40 Metern zum Fahrbahnrand bei Autobahnen ist für PV-Anlagen unter 

bestimmten Bedingungen aufgehoben worden (Blendgutachten, Abstimmung mit der Straßenbaube-

hörde). 

3. Ziel dieser Studie 

Diese Studie zeigt zunächst auf, welche Flächen im Untersuchungsraum sich potenziell für die Errich-

tung von Freiflächen-t±! ŜƛƎƴŜƴ όα²ŜƛǖŦƭŅŎƘŜƴάύ ǳƴŘ ǿƻ ǎŎƘƻƴ ŜǊƪŜƴƴōŀǊŜ .ŜƭŀƴƎŜ ŜƴǘƎŜƎŜƴǎǘŜƘŜƴΦ 

Im ersten Schritt werden Flächen, die sich nicht eignen (Ausschlussflächen) abgebildet (z. B. Lage in 

einem Naturschutzgebiet). Flächen mit diesen Kriterien sind für die Errichtung von PVA nicht geeignet. 

Ergänzend werden Flächen aufgeführt, αdie sich eher nicht eignen (Restriktionsflächen I)ά und die sich 

αƴǳǊ bedingt eignen (Restriktionsflächen II)άΤ ƘƛŜǊ ƛǎǘ eine Einzelfallprüfung oder Abwägung erforder-

lich. Die übrigen Flächen sind die sog. Weißflächen, auf denen keine erkennbaren Belange entgegen-

stehen. Für die Suche nach PV-Standorten kommen nur diese Weißflächen und die Flächen mit be-

sonderem Abwägungs- und Prüfungserfordernis in Frage. 

Auf der Grundlage dieses Kriteriensystems werden die Flächen bewertet und festgelegt, wo die Ge-

meinde sich PV-Anlagen vorstellen kann. Die Gemeinde kann zusätzlich eigene Kriterien zur Eingren-

zung geeigneter Flächen aufstellen, z. B. einen Abstand zu Wohnsiedlungen, die Freihaltung von Nah-

erholungsbereichen oder eine Maximalfläche in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, 

überhaupt Flächen zur Verfügung zu stellen. 

4. Ziele der Raumordnung  

4.1. Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen (Änderung 2022) 

In der LROP 2022 werden u. a. folgende Grundsätze und Ziele genannt: 
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¶ Der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Photovol-

taik) soll landesweit weiter vorangetrieben und bis zum Jahr 2040 eine Leistung von 65 GW 

installiert werden. Dabei sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen und Flächen auf, an oder 

in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie sonstigen baulichen Anlagen in Anspruch 

genommen werden.  

¶ Mindestens 50 GW davon sollen auf den oben genannten Flächen installiert werden; maximal 

15 GW auf Freiflächenanlagen. 

¶ Diese 15 GW entsprechen ca. 22.500 Hektar oder ca. 0,47% der Landesfläche. Die Erhöhung 

des Bundesziels aus dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz von 65 % auf 80% bis 2030 sind 

im LROP noch nicht berücksichtigt. In Gesprächen hat das Nds. Umweltministerium klarge-

stellt, dass diese 0,47% nicht für die einzelne Gemeinde gelten, sondern als landesweites Ziel 

zu verstehen sind. Einzelne Gemeinden können also auch mehr oder weniger als diesen Anteil 

zur Verfügung stellen. 

¶ Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft (VB Landwirtschaft) sollen hierfür nicht in Anspruch 

genommen werden, außer für Anlagen der Agrar-Photovoltaik. Agrar-Photovoltaikanlagen 

sind Photovoltaikanlagen, die weiterhin eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung mit Trakto-

ren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen zulassen und durch die höchstens ein Flächenverlust 

von 15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche entsteht. 

Durch die Novellierung des Nds. Klimagesetzes (NKlimaG) wurden Ende 2023 diese Obergrenzen auf-

gehoben, das Flächenziel auf 0,5% erhöht und als Mindestfläche definiert (Näheres siehe Kapitel 5 zum 

NKlimaG). 

4.2. Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) 

Am 12.12.2023 wurde das niedersächsische Klimagesetz geändert. Mit ihm wird das Flächenziel für 

PV-Freiflächen von 0,47% auf mindestens 0,5% der Landesfläche erhöht . Insgesamt soll bis zum Jahr 

2035 eine installierte PV-Leistung von mindestens 65 Gigawatt ǾŜǊŦǸƎōŀǊ ǎŜƛƴΦ 5ŀōŜƛ ǎƻƭƭŜƴ αƳƛƴŘŜǎπ

ǘŜƴǎ рл DƛƎŀǿŀǘǘ ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎ ȊǳǊ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǊƻƳ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ ŀƭǎ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴά 

stammen ς eine unmittelbare Zielvorgabe für Freiflächen-PV gibt es nicht mehr . 

!ǳŦ ǿŜƭŎƘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƎŜǇƭŀƴǘ ǿŜǊŘŜƴ αǎƻƭƭŜƴάΣ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜƳ ƴŜǳŜƴ 

!ōǎŀǘȊ Ϡ о ŀ αtƭŀƴǳƴƎ Ǿƻƴ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ !ǳŦ ōƛǎƘŜǊ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊπ

ten Flächen sollen Freiflächenanlagen demnach insbesondere auf den folgenden Böden geplant wer-

den:   

1. Kohlenstoffreiche Böden, für die die Möglichkeit der Wiedervernässung besteht (z.B. Moorböden) 

2. Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe kleiner als 3 oder größer als 8, die eine besondere 

Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz nicht aufweisen 

3. Altlastenverdächtigen Flächen 

4. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser. 

Auf Böden mit einer Grünland- ǳƴŘ !ŎƪŜǊȊŀƘƭ Ǿƻƴ рл ƻŘŜǊ ƳŜƘǊ αǎƻƭƭŜƴά CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴ όƳƛǘ !ǳǎπ

nahme von Agri-Photovoltaikanlagen) nur dann installiert werden, wenn sie zugleich Böden der obigen 

Kategorien 2.-оΦ ǎƛƴŘΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ ²ƻǊǘŜǎ αǎƻƭƭŜƴά Ǝƛōǘ Ŝǎ ƘƛŜǊ ƧŜŘƻŎƘ ƪŜƛƴŜƴ ŦƻǊƳŜƭƭŜƴ 
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Ausschluss von landwirtschaftlich genutzten Flächen, die diese Kriterien nicht erfüllen ς wohl aber eine 

Priorisierung. 

5ŀǎ bYƭƛƳŀD ōŜƴŜƴƴǘ ŘƛŜ ƻōƛƎŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŀƭǎ αDǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŘŜǊ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎάΣ ŘƛŜ ƛƳ DŜƎŜƴǎŀǘȊ Ȋǳ 

ŘŜƴ α½ƛŜƭŜƴ ŘŜǊ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎά ŀōǿŅƎōŀǊ ǎƛƴŘΦ 

Das NKlimaG übersteigt damit die Vorgaben des LROP. Freiflächenanlagen sind jetzt nicht mehr auf ca. 

0,47% der Landesfläche oder 15 GW installierte Leistung beschränkt, sondern das Gesetz spricht aus-

ŘǊǸŎƪƭƛŎƘ Ǿƻƴ αƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ лΣр҈ ŘŜǊ [ŀƴŘŜǎŦƭŅŎƘŜά ǳƴŘ αƳƛƴdestens 65 GW installierter Leistung aus 

PV-!ƴƭŀƎŜƴΣ ǿƻǾƻƴ CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴŀƴƭŀƎŜƴ ƘǀŎƘǎǘŜƴǎ ŘƛŜ IŅƭŦǘŜ ŀǳǎƳŀŎƘŜƴ ŘǸǊŦŜƴά όϠ о !ōǎΦ м bǊΦ о bYƭƛπ

maG). 

4.3. Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Für die Samtgemeinde Bardowick gilt das RROP des Landkreises Lüneburg aus dem Jahr 2003 in der 

Fassung der zweiten Änderung aus dem Jahr 2016 (Abbildung 1). Darin wird unter dem Kapitel Energie ein 

Ausbau der erneuerbaren Energien insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft 

und Geothermie sowie von Biomasse und Biogas raumverträglich gefordert. 

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 den 1. Entwurf Regionalen Raumordnungspro-

grammes 2025 des Landkreises Lüneburg beschlossen (Entwurf RROP 2025). Hierzu wurde vom 

21.02.2023 bis einschließlich 03.04.2023 ein Beteiligungsverfahren durchgeführt. Im vorliegenden 

RROP-Entwurf ist die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Landkreises für einen 

zehnjährigen Zeitraum dargelegt. 

Der Entwurf des RROP 2025 macht im Vergleich zum geltenden RROP 2016 detailliertere Aussagen zu 

erneuerbaren Energien und auch zur solaren Strahlungsenergie. 

So heißt es im Entwurf des RROP нлнр  ǳƴǘŜǊ α½ƛŜƭŜ ǳƴŘ DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ 

LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ ŘŜǊ ǊŀǳƳǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜά ǳƴǘŜǊ пΦнΦм Ϧ9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜŜǊȊŜǳπ

ƎǳƴƎάΥ 

Der Ausbau und die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll flächensparend und bevorzugt im Innenbe-

reich erfolgen und dabei durch eine geeignete Bauleitplanung unterstützt werden. Der Ausbau von Frei-

flächensolaranlagen soll freiraumschonend und raumverträglich erfolgen. 

In der Begründung werden dazu folgenden Aussagen getroffen: 

Solarenergie ist neben der Windkraft die derzeit einzige nachhaltige Energiequelle, die kurzfristig und 

in größerem Umfang ausbaufähig zur Verfügung steht. Heutige Solaranlagen verfügen über eine aus-

gereifte Technik und lassen sich wirtschaftlich betreiben. Das angestrebte Ziel einer Energiewende mit 

der schnellen Loslösung von fossilen Energieträgern ist deshalb nur durch einen starken Ausbau der 

solaren Strahlungsenergie zu erreichen. Um die Inanspruchnahme von unversiegelten Freiflächen ge-

ring zu halten, sollen vorrangig Potentiale zur Errichtung von Solaranlagen an oder auf Gebäuden, auf 

versiegelten Flächen und auf Siedlungsbrachen genutzt werden, bevor Solarparks im Freiraum errichtet 

werden. Um die Erschließung und Nutzung des Dachflächenpotentials zu verstärken, werden Stadt und 

Landkreis Lüneburg ein Solar-Dachflächenkataster erstellen. 
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Abbildung 1 Auszug aus dem regionalen Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg 2016, mit ungefährer Darstellung der Samt-

gemeinde (roter Kreis), ohne Maßstab 
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Freiflächensolaranlagen wirken sich in verschiedener Weise auf Raum und Umwelt aus und berühren 

eine Vielzahl von Belangen, wie Landwirtschaft, Siedlungsentwicklung, Erholung u.a.. Diese Belange gilt 

es bei der Planung zu berücksichtigen. Eine Raumverträglichkeit ist sicherzustellen. Um eine geordnete 

Ausbauplanung sicherzustellen, sind die Gemeinden aufgefordert, Standortkonzepte zu entwickeln, in 

denen sie anhand eines eigens erstellten Kriterienkatalogs und eigener städtebaulicher Vorstellungen 

Standorte ermitteln, die in besonderer Weise für Freiflächensolaranlagen geeignet sind. 

Als Grundlage der Karte 1 (Anlage 1) dieser Potenzialstudie dient das gültige RROP 2016. Da bereits ein 

vorläufiger  Entwurf des RROP 2025 existiert, ist eine Berücksichtigung der in Aufstellung befindlichen 

Ziele der Landesplanung erforderlich. In Karte 2 (Anlage 2) wird der Entwurf des RROP 2025 als Grund-

lage verwendet und auf geeignete Suchräume untersucht, um die Abwägung der Flächen anhand ak-

tueller Kriterien durchführen zu können. Da diese Daten vom Landkreis nicht in digitaler Form bereit-

gestellt werden, konnte hierfür nur eine Abbildung aus dem RROP-Entwurf verwendet werden. Da 

große Flächen in der Samtgemeinde VB Landwirtschaft sind, die nicht genutzt werden sollen, wurden 

über die RROP-Karte hinaushinaus Karten zur Bodenfruchtbarkeit (Karte 3) und zu Bodenzahlen (Karte 

4) erstellt. Diese Daten helfen bei der Abwägung, falls auch Flächen auf diesen Vorbehaltsgebieten in 

Aussicht genommen werden.  

5. Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landkreis Lüneburg hat als untere Naturschutzbehörde (UNB) mit der Fortschreibung des Land-

schaftsrahmenplans (LRP) im Jahr 2017 einen gutachterlichen Fachplan für Naturschutz und Land-

schaftspflege aufgestellt. Zweck des LRP ist es die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

innerhalb des Landkreises Lüneburg zu konkretisieren. Die Festlegungen des LRP werden in dieser Stu-

die berücksichtigt. 

6. Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen, 

Hinweise und Empfehlungen aus der Perspektive der Raumordnung 

Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) und der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) 

in Kooperation mit dem Nieders. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(oberste Landesplanungsbehörde) sowie dem Nieders. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz haben im Oktober 2022 Hinweise und Empfehlungen aus der Perspektive der Raumord-

nung veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass Freiflächen-PV-Anlagen verschiedene Auswirkungen 

auf Raum, Umwelt und vor allem auf das Landschaftsbild haben. Da die Politik den Zubau von PV-

Anlagen festgelegt hat, sollen die Freiflächen-PV-Anlagen gesteuert werden. Diese Steuerung hat 

durch die Bauleitplanung zu erfolgen. Aufgrund der Privilegierung von PV-Anlagen auf bestimmten Flä-

chen Anfang 2023 ist diese Steuerungsmöglichkeit wieder eingeschränkt worden.  

Neben diesem formalen Instrument können Städte und Gemeinden jedoch auch informelle und ver-

gleichsweise schnell umsetzbare Steuerungsansätze einsetzen ς mit dem Ziel, nicht nur auf Investiti-

onsanfragen zu reagieren, sondern vorab zu strukturieren, wo ς und ggf. auch in welchem Umfang ς 

Freiflächen-PV-Anlagen ermöglicht werden sollen.  
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Dies ist einerseits über die vorgeschlagenen Kriterienkataloge möglich, die politisch beraten und be-

schlossen werden können, andererseits über Standortkonzepte, in denen Potenzialflächen ermittelt 

werden.  

In diesem Katalog wurden die Kriterien in folgenden Stufen dargestellt: 

- Stufe 1: Flächen, die sich nicht eignen (Ausschlussflächen) 

- Stufe 2: Flächen, die sich eher nicht eignen (Restriktionsflächen II) 

- Stufe 3: Flächen die sich nur bedingt eignen (Restriktionsflächen I) 

- Stufe 4: Flächen, die sich potenziell eignen (Gunstflächen) 

Die vorhandene Studie berücksichtigt die Hinweise und Empfehlungen dieser Handreichung.  

7. Methodik 

Im ersten Schritt werden Kriterien ermittelt, die sich nach den vier Stufen des niedersächsischen Ka-

talogs untergliedern lassen. Diese Kriterien werden sowohl innerhalb der Samtgemeinde als auch in 

den benachbarten Randbereichen abgebildet. Flächen, die einem Ausschlusskriterium unterliegen 

(Stufe 1, z.B. Lage in einem Naturschutzgebiet) kommen als Potenzialfläche für Freiflächen-PVA nicht 

in Frage, sofern in den gesetzlichen Grundlagen keine Ausnahme oder Befreiung von den jeweiligen 

Schutzvorschriften erteilt wird. Bei Flächen in den Stufen 2 und 3 kann im Rahmen dieser Studie noch 

nicht sicher ermittelt werden, ob ein Entgegenstehen der Belange besteht. Die 2. und 3. Einstufungen 

bedeuten nicht automatisch, dass die Fläche weniger geeignet ist als andere oder erst nachrangig in 

Erwägung zu ziehen ist. Als Beispiel sei die Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung genannt. Hier 

ist im Einzelfall zu klären, ob der Bau von Freiflächen-PVA den Entwicklungszielen des Landschaftsrah-

menplans entgegenstehen würde. Nach der Einzelfallprüfung, z.B. im Rahmen der Bauleitplanung, kön-

nen ganze Flächen oder Teile davon für die Errichtung von Freiflächen-PVA geeignet oder ausgeschlos-

sen sein. 

Neben der Darstellung der Kriterien in den oben genannten Stufen wird auch die Vorbelastung des 

Landschaftsbilds untersucht, da sich vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener 

Infrastrukturen ein eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen, bevorzugt als Standort für die Er-

richtung von Solaranlagen eignen (z. B. Autobahnen oder Hochspannungsfreileitungen). 

Nach Darstellung der Kriterien werden die Potenzialflächen für Freiflächen-PVA ermittelt. Hierzu wer-

den zunächst geeignete Flächen (Stufe 4) ermittelt, die für eine Errichtung von Freiflächen-PVA im 

Rahmen der Förderung nach § 37 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) in Frage kommen. Dies 

betrifft Flächen, die in einem 500 m breiten Streifen entlang von Autobahnen und Bahnstrecken liegen.  

Im Anschluss können die Flächen ermittelt werden, die sich für die Errichtung von Freiflächen-PVA 

eignen, jedoch nicht einer Förderung nach dem EEG unterliegen. Dabei handelt es sich um alle Flächen, 

die keinem Ausschlusskriterium unterliegen und in der Karte daher weiß dargestellt sind. Flächen, die 

einem Kriterium der Stufen 2 und 3 unterliegen, müssten im Einzelfall auf ihre Eignung hin untersucht 

werden. 
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In der späteren Planung können weitere Belange auftreten, die zum Ausschluss von grundsätzlich ge-

eigneten Flächen führen können. Diese standortbezogenen Ausschlusskriterien werden in dieser Stu-

die benannt und müssen im Falle einer gewünschten Errichtung von Freiflächen-PVA weiter geprüft 

werden.  

Nicht alle der im LROP oder den Richtlinien genannten Flächen kommen im Untersuchungsgebiet vor. 

Aus grafischen und praktischen Gründen werden einige Kriterien vereinfacht oder summierend darge-

stellt.  

Im Folgenden werden Kriterien beschrieben, die in der Arbeitshilfe für die Planung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen nicht berücksichtigt wurden, aber aus gutachterlicher Sicht berücksichtigt wer-

den sollten.  

7.1. Flächen, die sich nur bedingt eignen (Restriktionsflächen I) 

Wertvolle Bereiche für Gast- und Brutvögel 

Nach den Umweltkarten Niedersachsen sind wertvolle Bereiche für Gast- und Brutvögel vorhanden, es 

ist durch Kartierungen zu klären, ob eine PV-Nutzung verträglich ist. Dies ist für jede Vogelart individu-

ell zu beurteilen. 

Gebieten, die die Voraussetzungen für eine Ausweisung als LSG erfüllen  

Nach LRP Landkreis Lüneburg erfüllen einige Gebiete die Voraussetzungen zur Ausweisung eines Land-

schaftsschutzgebiets. Die Verträglichkeit ist im Einzelfall zu bewerten. 

7.2. Gemeindliche Abwägungskriterien 

Entwicklungskonzept der Samtgemeinde Bardowick 

Die Samtgemeinde Bardowick verfügt über ein Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2006 mit einer Fort-

schreibung im Jahr 2018. Ziel dieses Konzeptes ist es, die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung auf-

zuzeigen. Für die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bardowick wurden Entwicklungsflächen für 

Wohnen und gemischte Bauflächen dargestellt. Darüber hinaus gibt es eine beabsichtigte Gewerbe-

entwicklungsfläche westlich der K 46zwischen Wittorf und Bardowick.  

Diese Flächen sind in der Hauptkarte als gemeindliche Abwägungskriterien dargestellt,  Suchräume 

werden nur außerhalb dieser Flächen vorgeschlagen, um mögliche zukünftige Entwicklungen nicht zu 

beeinträchtigen. 

Landschaftsplan der Samtgemeinde Bardowick 

Nach Prüfung des Landschaftsplanes der Samtgemeinde Bardowick sind bei der Auswahl von Flächen 

für die Entwicklung von Solarparks zwei Themen zu berücksichtigen: 

¶ Gebiete mit Bedeutung für den Rast- und Brutvogelschutz: In dieser Karte sind Gebiete mit 

hoher und sehr hoher Bedeutung für Rast- und Brutvogelschutz dargestellt, wodurch sich wei-

tere Beeinträchtigungen in der Eignung der Suchräume ergeben (Abbildung 2).  
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¶ kommunale Biotopverbundsysteme (Biotopverbundachsen und -flächen): Die Biotopachsen 

stellen verschiedenen Typen von Achsen in lokalen, regionalen, überregionalen, landesweiten 

und bundesweiten Stufen. Biotobverbundflächen bestehen aus drei Kategorien: Kernflächen, 

Entwicklungsflächen und Verbindungsflächen bzw. -elementen (Abbildung 3). Bei der Entwick-

lung eines Solarparks ist ein ausreichender Abstand zu den als kommunales Biotopverbund-

system dargestellten Flächen einzuhalten. 

 

 

Abbildung 2 Auszug aus der Karte 5 Gebiete mit Bedeutung für den Rast- und Brutvogelschutz, ohne Maßstab 
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Abbildung 3 Auszug aus der Karte 6 Kommunales Biotopverbundsystem, ohne Maßstab 

Die Karten werden in Kapitel 9 für die einzelnen Gemeinden näher beschrieben. 

7.3. Vorbelastung Landschaftsbild 

Der Untersuchungsraum wird auch hinsichtlich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild betrachtet. 

Um unbeeinträchtigte Bereiche im Sinne von Landschaftsfenstern auch künftig erhalten zu können, 

bietet es sich an, die Freiflächen-PVA in bereits vorbelasteten Bereichen vorzusehen. Hierzu werden 

folgende Vorbelastungen des Landschaftsbildes identifiziert: 

Autobahnen, Schienenstrecken, vielbefahrene Landes- und Bundesstraßen, 

Vorranggebiete für Windenergienutzung, 

bestehende Windenergieanlagen, 

(Hochspannungs-)Freileitungen, Umspannwerke, 

großflächige Industrie- und Gewerbegebiete, 

bestehende Photovoltaikanlagen. 
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Vorhandene Autobahnen, vielbefahrene Landes- und Bundestraßen sowie stärker befahrene Schie-

nenstrecken stellen aufgrund des Verkehrslärms sowie der Barrierewirkung für Tiere bereits eine 

starke Vorbelastung dar. 

Vorranggebiete für die Windenergienutzung stellen beim Vorhandensein von Windenergieanlagen 

eine Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. Freiflächen-PVA stehen der Windenergienutzung nicht 

entgegen und sind deshalb auch innerhalb dieser Gebiete zulässig. Der Gefahr von Eisabwurf kann 

durch geeignete technische Maßnahmen entgegengewirkt werden. Abstände bezüglich Verschattung, 

Repowering und Zuwegungen sind jeweils im Einzelfall zu untersuchen. 

Hochspannungsfreileitungen beeinträchtigen das Landschaftsbild i.d.R. erheblich. Die Beeinträchti-

gungen sind umso höher, je höher die Bedeutung des betroffenen Landschaftsbilds ist. Befinden sich 

dementsprechend Freileitungen in der Umgebung von geplanten Solarparks, ist das Landschaftsbild an 

diesen Stellen bereits vorbelastet. Die Umgebung von Hochspannungsfreileitungen eignet sich daher 

für die Errichtung von Freiflächen-PVA. Umspannwerke stellen bereits einen technischen Eingriff in die 

Landschaft dar und gehen meist mit einer Bündelung von Stromleitungen einher. Daher wird auch der 

Raum angrenzend an Umspannwerke als vorbelastet eingestuft und eignet sich besonders für die Er-

richtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. 

Großflächige Industrie- und Gewerbegebiete stellen durch ihre Gestaltung und meist großflächige Nut-

zung eine Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

in der Nähe dieser Gebiete kann eine Konzentration der Belastung bewirken. 

Vorhandene Solarparks stellen ebenfalls eine Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. 

7.4. Leitfaden zur Steuerung von Solar-Freiflächenanlagen 

Der Landkreis Lüneburg hat im März 2022 einen Leitfaden zur Steuerung von Solar-Freiflächenanlagen 

veröffentlicht. Die darin enthaltenen Vorgaben sind insbesondere im Bauleitplanverfahren zu berück-

sichtigen. 

8. Potenzialprüfung  

Alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Ausschluss- und Abwägungskriterien sowie die Vorbe-

lastungen des Landschaftsbildes werden in der Karte (Anlage 1) dargestellt. Nach Abzug der Aus-

schlusskriterien ergeben sich Potenzialflächen entlang von Schienenstrecken und Autobahnen gemäß 

EEG (schwarze Strichlinie mit 500 m Abstand zu Schienenstrecken und Autobahnen) sowie innerhalb 

der freien Landschaft (Weißflächen), teilweise mit erforderlicher Einzelfallprüfung. 

Potenzialflächen im Bereich von 200 Metern beiderseits von Autobahnen und mindestens zweigleisi-

gen Hauptschienenwegen wurden gesondert dargestellt, da hier Vorhaben für Freiflächen-Photovol-

taikanlagen privilegiert sind.  
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Standortbezogene Ausschlusskriterien 

.Ŝƛ ŘŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭŦƭŅŎƘŜƴ ƪƻƳƳŜƴ ǎƻǿƻƘƭ ōŜƛ ŘŜƴ CƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ αƎŜŜƛƎƴŜǘά ŜƛƴƎŜǎǘǳŦǘ ǎƛƴŘΣ ŀƭǎ ŀǳŎƘ 

ōŜƛ ŘŜƴ CƭŅŎƘŜƴΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŜƛƴŜ α9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭǇǊǸŦǳƴƎ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘά ƛǎǘΣ standortbezogene Ausschlusskri-

terien hinzu. Die folgenden Kriterien müssen bei beiden Flächenarten geprüft werden: 

Weitere Restriktion stellen die Eigentümerinteressen dar. Der Bau von Freiflächen-PVA erfolgt nur, 

wenn die Eigentümer diesem auch zustimmen. Ist dies nicht der Fall, kann die Anlage nicht gebaut 

werden. Die Interessen des Eigentümers können sich im Laufe der Zeit jedoch wandeln oder es gibt 

neue Eigentümer, die andere Vorstellungen haben.  

Die Netzkapazitäten der Umspannwerke, die den Strom aus den Freiflächen-PVA einspeisen und ver-

teilen, können ebenfalls eine Restriktion darstellen. Zwar sind die Netzbetreiber gehalten, die Um-

spannwerke ggf. auszubauen, dies kann aber weitere Kosten und Zeit verursachen, so dass der Bau 

einer Freiflächen-PVA nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. 

Spätestens auf der Ebene der Bauleitplanung müssen die Flächen auf die standortbezogenen Aus-

schlusskriterien hin geprüft werden.  

9. Alternativenprüfung  

Mit der Novelle des BauGB 2023 werden Vorhaben für Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang eines 

200-Meter-Korridors beiderseits von Autobahnen und mindestens zweigleisigen Hauptschienenwegen 

zu privilegierten Vorhaben, ähnlich den Anlagen für die Windenergie. In der Samtgemeinde Bardowick 

kommen solche privilegierten Flächen für die Photovoltaik an der Autobahn 39 (A 39) und der Bahn-

strecke Lüneburg-Hamburg vor. 

Außerhalb der 200 m privilegierten Korridore können Solarparks nur durch aktive positive Bauleitpla-

nung der Gemeinden entstehen. Bei Untätigkeit der Gemeinden können keine Solarparks errichtet 

werden, da ein Bebauungsplan erforderlich ist.  

Bei dem Wunsch nach einer Errichtung von Freiflächen-PVA kann, abgesehen von Weißflächen, nur 

auf Flächen zurückgegriffen werden, die auf Bereichen der Restriktionsflächen I und II liegen. 
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Abbildung 4 Auszug aus der Karte 1 (Grundlage RROP 2016), ohne Maßstab 
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Abbildung 5 Auszug aus Karte 2 ς  Entwurf des RROP 2025, ohne Maßstab 

Nach dem Entwurf des RROP 2025 des Landkreises Lüneburg ergeben sich überwiegend Änderungen 

in der Darstellung der Schutzgebiete. Die betroffenen Themen in dieser Studie sind im Folgenden zu-

sammengefasst. 

Vorbehaltsgebiete (VB) Landwirtschaft:  

- VB Landwirtschaft auf Grund hohen Ertragspotenzials: Zum Schutz einer nachhaltigen Land-

wirtschaft werden Gebiete mit einer mittleren bis äußerst hohen natürlichen Bodenfruchtbar-

keit als VB Landwirtschaft auf Grund hohen Ertragspotenzials dargestellt.  

- VB Landwirtschaft auf Grund besonderer Funktion: Diese Gebiete sollen aufgrund ihrer beson-

deren Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften, das Landschaftsbild und die Kulturland-

schaft sowie als Beregnungsflächen mit Bedeutung für den Hackfrüchteanbau gesichert wer-

den.  

Vorbehaltsgebiete (VB) Hochwasserschutz: Die Bereiche der VB Hochwasserschutz, die mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit überschwemmt werden sowie geeignete Rückhalteräume sollen gesichert und ent-
wickelt werden. In ihnen soll bei der weiteren räumlichen Nutzung dem Risiko einer Überflutung ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden.  

Die jeweiligen Kriterien sind untereinander durch die Samtgemeinde Bardowick in Abstimmung mit 

dem Landkreis Lüneburg abzuwägen. 
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Vorbehaltsgebiete (VB) Biotopverbund: Diese Gebiete sollen in ihrer Funktion als Suchräume für ver-
netzende Elemente gesichert und entwickelt werden. Für raumbedeutsame Planungen und Vorhaben 
innerhalb von oder angrenzend an Vorranggebiete Biotopverbund und VB Biotopverbund sollen mög-
lichst die Sicherung und die Umsetzung des Biotopverbundes in die Planung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gemäß § 15 BNatSchG einbezogen werden.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden entsprechend der Flächeninanspruchnahme durch 

die PV-Anlagen ausreichende Ausgleichsflächen gesichert. Darüber hinaus wird in der Regel festge-

setzt, dass die unversiegelten Flächen der Solarparks als extensives Grünland zu entwickeln und zu 

pflegen sind. Daher können die Ziele der VB Biotopverbund bei der Errichtung von Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen trotz der Beendung der Landwirtschaft erreicht werden. 

 

Abbildung 6 Auszug aus Karte 3 ς natürliche Bodenfruchtbarkeit, ohne Maßstab 

Um eine genauere Betrachtung der Flächen in den Mitgliedsgemeinden sowie eine Priorisierung der 

Suchräume zu ermöglichen, werden zusätzlich die natürliche Bodenfruchtbarkeit in Karte 3 (Anlage 3) 

sowie die Bodenzahlen in Karte 4 (Anlage 4) dargestellt. Eine gute Bodenfruchtbarkeit kann auch bei 

niedrigen Bodenzahlen gegeben sein, da hierbei beispielsweise auch der Bodenzustand und die Fähig-

keit, Nährstoffe bereitzustellen, bewertet werden. Die Karte 3 zeigt, dass sich die Suchräume überwie-

gend auf Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit befinden und nur teilweise auf Böden mit mittlerer, 

geringer oder sehr geringer Bodenfruchtbarkeit. Grundsätzlich sind daher die Böden in der Samtge-

meinde nicht für die Nutzung durch Solarparks prädestiniert. Dies ist eine Abwägungshilfe, falls Flächen 

außerhalb der VB Landwirtschaft ausscheiden. Als ein Abwägungskriterium kann neben der Ertragsfä-

higkeit und der Bodengüte z. B. die Lage in landschaftlich vorbelasteten Gebieten genutzt werden 
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Abbildung 7  Auszug aus Karte 4 ς Bodenzahl, ohne Maßstab 

 

Im Folgenden werden Hinweise für die einzelnen Gemeinden gegeben. 
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9.1. Barum 

 

Abbildung 8 Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 1 - (Grundlage RROP 2016), ohne Maßstab 
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Abbildung 9 Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 2 -  Entwurf RROP 2025, ohne Maßstab 

 

Das gesamte Gemeindegebiet von Barum ist mit verschiedenen Schutzgebieten versehen, weshalb die 

Gemeinde über keine Weißflächen verfügt. Südöstlich der Ortslage befindet sich eine Fläche, die kei-

nen Ausschlusskriterien unterliegt (Bar: ca. 23 ha). Dies ist aus gutachterlicher Sicht der einzige Bereich, 

der weiterverfolgt werden kann. Jedoch befinden sich hier ein VB für Natur und Landschaft sowie wert-

volle Bereiche für Gast- und Brutvögel (Abbildung 8). Im Entwurf des RROP 2025 befindet sich dieser 

Suchraum vollständig im VB Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials. 
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Abbildung 10  Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 3 ς natürliche Bodenfruchtbarkeit, ohne Maßstab 

Im Gemeindegebiet von Barum variiert die Bodenfruchtbarkeit von sehr gering bis sehr hoch. Der Such-

raum Bar liegt auf Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit.  
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Die Bodenzahlen zeigen die Werte von 26 bis 40. Sie ist damit geringer als in anderen Teilen des Ge-

meindegebiets. Es ist abzustimmen, ob dies für eine Abwägung zur Nutzung als PV-Anlage ausreicht.  

Abbildung 11 Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 4 - Bodenzahlkarte, ohne Maßstab 
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Abbildung 12 Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 5 - Gebiete mit Bedeutung für den Rast- und Brutvogelschutz, ohne Maßstab 

Laut Landschaftsplan der Samtgemeinde Bardowick liegt der Suchraum Barum in einem Bereich mit 

sehr hoher Bedeutung für den Rastvogelschutz. Es ist anzunehmen, dass notwendige Kartierungen im 

Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Ergebnis kommen, dass eine PV-Anlagen nicht realistisch ist. 
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Abbildung 13 Gemeinde Barum, Auszug aus Karte 6 Kommunales Biotopverbundsystem, ohne Maßstab 

Der Suchraum Barum befindet sich in keinem kommunalen Biotopverbundsystem. 
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9.2. Wittorf  

 

Abbildung 14 Gemeinde Wittorf, Auszug aus Karte 1 ς Potenzialstudie (Grundlage RROP 2016), ohne Maßstab 
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Abbildung 15 Gemeinde Wittorf, Auszug aus Karte 2 - Entwurf RROP 2025, ohne Maßstab 

Die nördliche Hälfte des Gemeindegebietes weist Biotopverbünde, Landschaftsschutzgebiete, Vor-

ranggebiete für Natur und Landschaft und Überschwemmungsgebiete auf. Diese Gebiete sind von Be-

bauung freizuhalten. Südwestlich der Ortslage Wittorf (Altdorf), östlich des künftigen Wohngebietes 

Neu-Wittorf und nördlich des Gewerbegebietes befindet sich laut Karte 1 (Abbildung 14) eine große 

Weißfläche, die sich als Suchraum eignet (Wi 1: ca. 57 ha). Im Entwurf des RROP 2025 befindet sich 

diese Fläche im VB Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials und zum großen Teil in einem VB 

Biotopverbund. Hier muss in einer Einzelfallprüfung untersucht werden, inwiefern dieses Kriterium ei-

nem Solarpark entgegensteht. 

Der Kartenausschnitt in 5 zeigt eine Fläche westlich der Lüneburger Straße, die im Entwurf des RROP 

2025 als VB für Natur und Landschaft ausgewiesen ist. Hier befindet sich Suchraum Wi 2 (ca. 41 ha). 

Das RROP 2025 zeigt an dieser Stelle ebenfalls VB Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials 

und zum großen Teil VB Biotopverbund. 

Im Gemeindegebiet von Wittorf variiert die Bodenfruchtbarkeit von sehr gering bis sehr hoch. Die drei 

Suchräume liegen alle auf Böden mit hoher und Bodenfruchtbarkeit. Nur der Suchraum Wi 2 liegt zum 

kleinen Teil auf Böden mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit. 
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Abbildung 16 Gemeinde Wittorf, Auszug aus Karte 3 ς natürliche Bodenfruchtbarkeit, ohne Maßstab 
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Abbildung 17 Gemeinde Wittorf, Auszug aus Karte 4 - Bodenzahlkarte, ohne Maßstab 

Die Bodenzahlenkarte zeigt, dass sich der Suchraum Wi 1 auf Böden mit einer Bodenzahl von 21 bis 30 

und der Suchraum Wi 2 auf Böden mit einer Bodenzahl von 16 bis 40 befindet. Die Suchräume befinden 

sich in Gebieten mit einer eher geringeren Bodenzahl als der Durchschnitt des Gemeindegebiets. Es ist 

abzustimmen, ob dies für eine Abwägung zur Nutzung als PV-Anlage ausreicht. 
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Abbildung 18 Gemeinde Wittorf , Auszug aus Karte 5 - Gebiete mit Bedeutung für den Rast- und Brutvogelschutz, ohne Maßstab 

Laut Landschaftsplan der Samtgemeinde Bardowick liegt der Suchraum Wi 2 zum großen Teil in einem 

Bereich mit sehr hoher Bedeutung für den Brutvogelschutz. Es ist anzunehmen, dass notwendige Kar-

tierungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Ergebnis kommen, dass eine PV-Anlagen nicht 

realistisch ist. 
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Abbildung 19 Gemeinde Wittorf, Auszug aus Karte 6 Kommunales Biotopverbundsystem, ohne Maßstab 

In Beiden Suchräumen befinden sich Gehölzverbundachse mit lokaler Bedeutung. Im Suchraum Wi 2 

sind Entwicklungsflächen und Kernflächen der Biotopverbundflächen sichtbar. Diese sind freizuhalten 

und es ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. 
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9.3. Handorf 

 

Abbildung 20 Gemeinde Handorf, Auszug aus Karte 1 ς (Grundlage RROP 2016), ohne Maßstab 
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Abbildung 21 Gemeinde Handorf, Auszug aus Karte 2 - Entwurf RROP 2025, ohne Maßstab 

Nördlich der Kreisstraße 46 sind in Karte 1 dieser Potenzialstudie (Abbildung 20) Überschwemmungs-

gebiete und die Ortslage von Handorf dargestellt. Obwohl die Bundesstraße 404 (B 404), die zukünftige 

Autobahn 21 (A 21) und die Hochspannungsfreileitung 380-kV als Vorbelastungen des Landschaftsbil-

des erkennbar sind, sind die daran angrenzenden Flächen aufgrund der Restriktionen der verschiede-

nen Schutzgebiete von einer Bebauung durch Solarparks auszuschließen. Darüber hinaus stellen die 

Flächen südlich der K 46 die einzige Entwicklungsrichtung der Ortslage dar. Daher wird hier kein Such-

raum vorgeschlagen. 

Westlich des Düsternhopenbaches und beiderseits des Grabens Roddau sind im RROP 2016 VB für die 

Landwirtschaft und für Natur und Landschaft ausgewiesen. Der Entwurf des RROP 2025 weist diese 

Flächen als VB für die Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials sowie Biotopverbünde aus. Da 

sich hier relative geringe naturschutzrechtliche Anforderungen bestehen, werden diese Flächen als 

Suchräume vorgeschlagen (Ha 1 (ca. 49 ha) und Ha 2 (ca. 20 ha)). Es ist zu ermitteln, ob hier eine Ab-

wägung zur Nutzung als PV-Anlage in den VB Landwirtschaft möglich ist. 
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Abbildung 22 Gemeinde Handorf, Auszug aus Karte 3 ς natürliche Bodenfruchtbarkeit, ohne Maßstab 

Im Gemeindegebiet von Handorf variiert die Bodenfruchtbarkeit von sehr gering bis sehr hoch. Der 

Suchraum Ha 1 befindet sich zum Teil auf Böden mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit und teilweise auf 

Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit. Der Suchraum Ha 2 liegt vollständig auf Böden mit mittlerer Bo-

denfruchtbarkeit. Die Bodenfruchtbarkeit ist geringer als im übrigen Gemeindegebiet. Dies spricht für 

die Nutzung von Flächen im VB Landwirtschaft 

In der Gemeinde Handorf sind keine Angaben zu den Bodenzahlen vorhanden, weshalb hierzu keine 

Aussage getroffen werden kann. 
















































